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Leistungsschlüssel 99081001104000

Leistungsbezeichnung I Schutz als Design Anmeldung

Leistungsbezeichnung II Design anmelden

Typisierung 1 - Bund: Regelung und Vollzug

Quellredaktion Bund

Freigabestatus Katalog fachlich freigegeben (gold)

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Design anmelden, Design eintragen, Deutsches Patent-
und Markenamt, Patent, Design registrieren,
Eingetragenes Design, Patentamt, Designschutz,
Gebrauchsmusteranmeldung, Schutzrechte,
Markenamt, Gebrauchsmuster-Eintragung, DPMA,
Geschmacksmusterregister, Schutzrechtsbereich,
Gebrauchsmustereintragung, Schutzrecht,
Designregister, Marke, Designeintragung,
Geschmacksmuster, Designanmeldung,
Designregistrierung

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung Anmeldung (104)
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SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund Patente und geistiges Eigentum (2100500)

Einheitlicher
Ansprechpartner

Nein

Fachlich freigegeben am 18.03.2022

Fachlich freigegen durch Bundesministerium der Justiz

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/B
JNR039010004.html
https://www.gesetze-im-internet.de/designv/
https://www.gesetze-im-internet.de/geschmmg_2004/B
JNR039010004.html
https://www.gesetze-im-internet.de/designv/

Teaser Designs, die neu sind und Eigenart haben, können Sie
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als
eingetragenes Design schützen lassen.

Volltext Eingetragene Designs schützen die Erscheinungsform
von industriell oder handwerklich hergestellten zwei-
oder dreidimensionalen Erzeugnissen, zum Beispiel
von

• Bekleidung
• Möbeln
• Fahrzeugen
• Stoffen
• Ziergegenständen oder
• grafischen Symbolen.

Auch Teile von Erzeugnissen können als eingetragenes
Design geschützt werden, zum Beispiel die Sohle eines
Sportschuhs oder die Kappe eines Schreibgeräts.
Allgemeine Ideen, Konzepte oder
Gestaltungsprinzipien können nicht geschützt werden.

Mit einem eingetragenen Design gewährt das Deutsche
Patent- und Markenamt (DPMA) ein zeitlich begrenztes
Monopol auf die Erscheinungsform, also die äußere
Form- und Farbgestaltung eines Produkts. Die
Darstellungen des Designs (Wiedergabe), die Sie mit
der Anmeldung einreichen, sind deshalb besonders
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wichtig. Denn geschützt ist nur das, was in den
Darstellungen sichtbar wiedergegeben wird.

Der Schutz entsteht, indem das Design in das vom
DPMA geführte Register eingetragen wird. Er gilt im
gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Als
Inhaber oder Inhaberin eines eingetragenen Designs
besitzen Sie das ausschließliche Recht, das Design zu
benutzen. Sie können Dritten verbieten, Ihr Design bei
der Herstellung, Veräußerung oder Ein- und Ausfuhr
von Produkten zu verwenden. Das heißt auch, dass Sie
als Designinhaber oder Designinhaberin gegen jedes
Design vorgehen können, das bei dem informierten
Benutzer oder der informierten Benutzerin keinen
anderen Gesamteindruck als Ihr eingetragenes Design
erweckt.

Wenn Sie ein Design anmelden, wird geprüft,

• ob die Anmeldung die rechtlichen Anforderungen
erfüllt, insbesondere ob alle notwendigen Angaben
enthalten sind und die Designdarstellungen den
Formerfordernissen entsprechen, und
• ob das angemeldete Design designfähig ist, das heißt
die konkrete Form- und Farbgebung eines Produkts
zeigt. Das Design muss außerdem mit der öffentlichen
Ordnung und den guten Sitten vereinbar sein und darf
keine missbräuchliche Verwendung staatlicher
Hoheitszeichen oder anderer Zeichen von öffentlichem
Interesse darstellen.

Es wird jedoch nicht geprüft, ob das angemeldete
Design auch die übrigen materiellen
Schutzvoraussetzungen erfüllt - zum Beispiel in Bezug
auf die Neuheit und Eigenart des Designs. Ein Design
wird also auch eingetragen, wenn eine oder mehrere
dieser Schutzvoraussetzungen fehlen. Diese
Schutzvoraussetzungen werden erst im Streitfall im
Nichtigkeitsverfahren vor dem DPMA oder bei einer
Widerklage in einem Verletzungsverfahren vor Gericht
geprüft.

Wenn Ihr Design eingetragen wurde und kein Antrag
auf Aufschiebung der Bekanntmachung der
Wiedergabe gestellt wurde, gilt der Schutz für 5 Jahre
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ab dem Anmeldetag. Sie können den Schutz dann bis
zu vier Mal aufrechterhalten, indem Sie rechtzeitig die
Aufrechterhaltungsgebühren zahlen. Insgesamt
können Sie Ihr Design so maximal 25 Jahre lang
schützen.

Erforderliche Unterlagen • Antragsformular zur Anmeldung eines Designs
• Zur Bekanntmachung geeignete Wiedergabe des
Designs (bis zu 10 fotografische oder grafische
Darstellungen)
• Angabe der Erzeugnisse, in die das Design
aufgenommen oder bei denen das Design verwendet
werden soll
• Bei Sammelanmeldungen (Anmeldungen mit
mehreren Designs) in Papierform zusätzlich:
Anlageblatt zum Antrag auf Eintragung eines Designs
https://www.dpma.de/docs/formulare/designs/r5703_2
.pdf

Voraussetzungen • Das angemeldete Design ist designfähig (die konkrete
Form- und Farbgebung eines Produkts wird gezeigt)
• Das Design ist mit der öffentlichen Ordnung und den
guten Sitten vereinbar. Staatliche Hoheitszeichen oder
andere Zeichen von öffentlichem Interesse dürfen
nicht missbräuchlich verwendet werden.
• Wenn Sie nicht in Deutschland wohnen und weder
einen Sitz noch eine Niederlassung in Deutschland
haben, müssen Sie sich von einem Rechts- oder
Patentanwalt beziehungsweise eine Rechts- oder
Patentanwältin vertreten lassen.

Kosten Gebühr: 180€
Aufrechterhaltungsgebühren 21. bis 25. Schutzjahr
Gebühr: 120€
Aufrechterhaltungsgebühren 11. bis 15. Schutzjahr
Gebühr: 6€
Sammelanmeldung (elektronisch), mindestens EUR
60,00, pro Design
Gebühr: 90€
Aufrechterhaltungsgebühren 6. bis 10. Schutzjahr
Gebühr: 70€
Anmeldung eines Designs (in Papierform)
Gebühr: 3€
Sammelanmeldung mit Aufschiebung der
Bekanntmachung der Wiedergabe, mindestens EUR
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30,00, pro Design
Gebühr: 60€
Anmeldung eines Designs (elektronisch)
Gebühr: 7€
Sammelanmeldung (Papierform): mindestens EUR
70,00, pro Design
Gebühr: 30€
Anmeldung eines Designs mit Aufschiebung der
Bekanntmachung der Wiedergabe
Gebühr: 150€
Aufrechterhaltungsgebühren 16. bis 20. Schutzjahr

Verfahrensablauf Ihr Design können Sie schriftlich oder elektronisch
anmelden. Wenn Sie Ihr Design schriftlich anmelden
möchten:

• Bitte laden Sie sich das Antragsformular zur
Anmeldung eines Designs sowie - bei
Sammelanmeldungen - gegebenenfalls das Anlageblatt
herunter und füllen Sie beides aus.
• Fügen Sie der Anmeldung die Wiedergabe des
Designs auf dem Wiedergabeformblatt oder als
JPEG-Datei auf einem zulässigen Datenträger (CD/DVD)
bei. Als Wiedergabe können bis zu 10 Fotos oder
sonstige grafische Darstellungen des Designs
eingereicht werden, insbesondere um das Design aus
verschiedenen Perspektiven zu zeigen.
• Fügen Sie alle nötigen Unterlagen bei und reichen Sie
Ihren Antrag persönlich oder per Post (nicht per Fax)
beim DPMA ein. Bitte beachten Sie unbedingt die
rechtlichen Anforderungen und die Vorgaben für die
Wiedergabe Ihres Designs. Unbedingt vorliegen
müssen Angaben zum Anmelder oder zur Anmelderin
die Wiedergabe des Designs und die Erzeugnisangabe.
• Sie bekommen dann eine Empfangsbestätigung.
• Zahlen Sie innerhalb von 3 Monaten ab Einreichung
der Anmeldung die Anmeldegebühren.
• Ihre Anmeldung wird erst im Rahmen der
Sachbearbeitung in der Designstelle des DPMA geprüft.
Das DPMA klärt, ob alle für die Anmeldung
erforderlichen Angaben und Unterlagen eingegangen
sind.
• Es wird festgestellt, ob die Anmeldung die rechtlichen
Anforderungen erfüllt, insbesondere ob die
Wiedergabe den Formerfordernissen entspricht.
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• Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, trägt die
Designstelle Ihre Anmeldung in das Register ein. Die
Eintragung wird auf der Publikationsplattform
"DPMAregister" und im elektronischen Designblatt
bekannt gemacht. Mit der Eintragung in das
Designregister entsteht der Designschutz.
• Um den Schutz aufrechtzuerhalten, müssen Sie
rechtzeitig zum Ende einer jeden Schutzperiode
(jeweils 5 Jahre) die Aufrechterhaltungsgebühren
zahlen. Sie können Ihr Design aber nur maximal 25
Jahre schützen lassen.

Wenn Sie die Eintragung elektronisch beantragen
möchten:

• Für Anmeldungen von bis zu 10 Designs können Sie
Ihren Antrag über den Dienst "DPMAdirektWeb"
stellen, er ist dann ohne Unterschrift und ohne
elektronische Signatur gültig.
• Wenn Sie mehr als 10 Designs anmelden möchten,
nutzen Sie dafür bitte den kostenlosen Dienst
"DPMAdirektPro". Sie brauchen dafür eine
Signaturkarte mit dazugehörigem Kartenleser die
Anmelde-Software "DPMAdirektPro", um die
Anmeldedokumente erstellen und validieren zu
können
• Sie erhalten dann eine Empfangsbestätigung.
• Zahlen Sie unaufgefordert die Anmeldegebühr
innerhalb von 3 Monaten ab Einreichung der
Anmeldung.
• Das DPMA prüft dann wie oben beschrieben, ob Ihr
Design eingetragen werden kann.

Bearbeitungsdauer 2 - 4 Woche(n)
3 - 4 Monat(e)
Bei Anmeldungen mit Mängeln

Frist • Zahlung der Anmeldegebühr: innerhalb von 3
Monaten nach Einreichung der Anmeldung • Zahlung
der Aufrechterhaltungsgebühr: spätestens zum Ende
einer jeden Schutzperiode (jeweils 5 Jahre ab dem
Anmeldetag)

weiterführende
Informationen

https://www.dpma.de/docs/formulare/designs/r5704.p
df
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https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen
/2/bro_design_dt.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a951
0.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/designs/r5706.p
df
https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldun
g/dpmadirekt/index.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktio
nen/ElektronischeVertrauensdienste/QualifizierteVD/Q
ualifizierteSignatur/WasbenoetigtmanzurSignatur/DieSi
gnaturkarte/diesignaturkarte-node.html
https://www.dpma.de/recherche/dpmaregister/index.h
tml
https://www.dpma.de/docs/formulare/designs/r5704.p
df
https://www.dpma.de/designs/anmeldung/index.html
https://www.dpma.de/docs/dpma/veroeffentlichungen
/2/bro_design_dt.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/allgemein/a951
0.pdf
https://www.dpma.de/docs/formulare/designs/r5706.p
df
https://www.dpma.de/

Hinweise

Rechtsbehelf • Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht;
Gegen den Beschluss zur Zurückweisung eines Antrags
auf Eintragung eines Designs kann der Anmelder
innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses das Rechtsmittel der Beschwerde
einlegen.
• Designs können auch wegen Nichtigkeit gelöscht
werden: Nichtigkeitsverfahren auf Antrag vor dem
DPMA oder Widerklage im Verletzungsverfahren vor
dem Landgericht

Kurztext • Schutz als Design Anmeldung
• Schutz von Designs durch Eintragung im
Designregister.
• Eingetragene Designs schützen die Gestaltung von
Produkten, also zwei- oder dreidimensionalen
Erzeugnissen (beispielsweise Stoffe, Bekleidung,
Fahrzeuge oder Möbel).
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• Geschützt wird die Erscheinungsform, also die Form-
und Farbgebung von Erzeugnissen einschließlich
Linien, Konturen, Oberflächenstrukturen etc.
• Anmeldung kostenpflichtig
• Designschutz entsteht nur, wenn Design zum
Zeitpunkt der Anmeldung neu ist und Eigenart aufweist
(wird bei der Eintragung des Designs in das
Designregister nicht geprüft).
• Daher sollte sich der Anmelder oder die Anmelderin
vorab informieren, ob bereits identische oder sehr
ähnliche Designs veröffentlicht sind.
• Nach Eintragung ins Designregister hat der Inhaber
oder die Inhaberin des Designs das ausschließliche
Recht, das eingetragene Design zu benutzen.
• Designschutz kann bis zu 25 Jahre aufrechterhalten
werden. (Aufrechterhaltung des Schutzes nach jeweils
5 Jahren kostenpflichtig).
• Zuständig: Deutsches Patent- und Markenamt

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle https://www.dpma.de

Formulare Formulare vorhanden: ja

Schriftform erforderlich: ja

Formlose Antragstellung möglich: nein

Persönliches Erscheinen nötig: nein

Online-Dienste vorhanden: ja
https://www.dpma.de/docs/formulare/designs/r5703.p
df
https://www.dpma.de/service/elektronische_anmeldun
g/dpmadirekt/index.html
https://direkt.dpma.de/design/

Ursprungsportal Protection as design, design application, Schutz als
Design Anmeldung
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